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331 . Verordnung: Abänderung der Verordnung, durch die die Aus- und Einfuhr bestimmter
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326 . Bundesgesetz vom 12. Dezember 1963,
mit dem das Einkommensteuergesetz 1953
abgeändert wird (2. Einkommensteuer-

novelle 1963).

Der Nationalrat hat beschlossen:
Artikel I.

Das Einkommensteuergesetz 1953, BGBl.
Nr. 1/1954, in der geltenden Fassung wird in
nachstehender Weise geändert:

1. Im § 9 ist der bisherige Wortlaut als Abs. 1
zu bezeichnen. Als Abs. 2 und Abs. 3 werden
angefügt:

„(2) Die Hälfte der Bezüge, die Bürgermeister,
Vizebürgermeister (Bürgermeister-Stellvertreter)
oder Stadträte (amtsführende Gemeinderäte) in
dieser Eigenschaft erhalten, mindestens aber ein
Betrag von 10.800 S jährlich, ist ohne besonderen
Nachweis als Werbungskosten anzuerkennen,
soweit die genannten Bezüge die Entschädigungen
eines Mitgliedes des Nationalrates nicht über-
steigen. Dies gilt auch für Bezirksvorsteher (Stell-
vertreter) der Stadt Wien. Die ohne besonderen
Nachweis anzuerkennenden Werbungskosten sind
mit einem Fünftel der Bezüge höchstens aber
mit 18.000 S jährlich begrenzt, wenn die genann-
ten Personen gleichzeitig steuerfreie Bezüge nach
§ 3 Abs. 1 Z. 10 oder Z. 11 beziehen. Über-

steigen die Werbungskosten die Bezüge im Sinne
dieses Absatzes, so darf der übersteigende Betrag
bei der Ermittlung des Einkommens nicht aus-
geglichen werden (§ 2 Abs. 2).

(3) Die bei Ausübung von nicht im Abs. 2
genannten Funktionen im Sinne des § 22 Z. 4
entstehenden Werbungskosten sind ohne beson-
deren Nachweis in Höhe von 50 v. H. der ins-
gesamt empfangenen Vergütungen, mindestens
aber mit 10.800 S und höchstens mit 18.000 S
jährlich, jedoch nicht mit einem höheren Betrag
als dem Betrag der insgesamt empfangenen Ver-
gütungen anzuerkennen. Werden Funktionen
nicht während eines vollen Kalenderjahres aus-
geübt, ermäßigen sich die angeführten Beträge
entsprechend der Anzahl der Kalendermonate,
in denen die Funktionen ausgeübt wurden. Der
Pauschbetrag für Werbungskosten nach Abs. 2
ist auf den Pauschbetrag nach diesem Absatz
anzurechnen."

2. Im § 22 wird als Z. 4 eingefügt:
„4. Funktionsgebühren der Funktionäre von

öffentlich-rechtlichen Körperschaften (§ 9 Abs. 2
und Abs. 3)."

Artikel II.
Die Bestimmungen des Artikels I sind bei den

Veranlagungen der Kalenderjahre 1963 und 1964
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und auf alle noch nicht rechtskräftig veranlagten
Fälle der Veranlagungen früherer Kalenderjahre
anzuwenden.

Artikel III.
Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist

das Bundesministerium für Finanzen betraut.
Schärf

Gorbach Korinek

327 . Bundesgesetz vom 12. Dezember
1963, mit dem das Grundsteuergesetz 1955

neuerlich abgeändert wird.

Der Nationalrat hat beschlossen:
Artikel I.

§ 29 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes 1955,
BGBl. Nr. 149, hat zu lauten:

„(3) Im Falle einer Hauptveranlagung der
Grundsteuermeßbeträge oder in den Fällen, in
denen innerhalb eines Hauptveranlagungszeit-
raumes ein neuer. Steuerbescheid zu erlassen ist
(§ 28), hat der Steuerschuldner bis zur Zustellung
des neuen Steuerbescheides zu den Fälligkeits-
zeitpunkten gemäß Abs, 1 und 2 entsprechende
Vorauszahlungen Unter Zugrundelegung des
zuletzt festgesetzten Jahresbetrages zu entrichten.
Ändert sich der Hebesatz (§ 27) für das mit dem
Hauptfeststellungszeitpunkt beginnende Kalen-
derjahr um mindestens 10 v. H. des zuletzt fest-
gesetzten Hebesatzes, so kann der Vorauszah-
lungsbetrag unter Zugrundelegung des zuletzt
gültigen Grundsteuermeßbetrages und des
geänderten Hebesatzes festgesetzt werden. Der
festgesetzte Vorauszahlungsbetrag gilt auch für
die folgenden Kalenderjahre bis zur Zustellung
des neuen Steuerbescheides."

Artikel II.
(0 Dieses Bundesgesetz tritt mit Wirksamkeit

vom 1. Jänner 1963 in Kraft. Für das Kalender-
jahr 1963 können in Anwendung der im Art. I
vorgesehenen Bestimmungen Vorauszahlungs-
beträge rückwirkend festgesetzt werden.

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist das Bundesministerium für Finanzen betraut.

Schärf
Gorbach Korinek

3 2 8 . Bundesgesetz vom 12. Dezember 1963,
betreffend die Bedeckung des zusätzlichen
Abganges des Milchwirtschaftsfonds im Ge-
schäftsjahr 1963 sowie des Abganges des
Milchwirtschaftsfonds im Geschäftsjahr 1964.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I.

(1) Das Bundesministerium für Finanzen wird
ermächtigt, dem Milchwirtschaftsfonds (Markt-

ordnungsgesetz, BGBl. Nr . 276/1958) zur Be-
deckung des durch die Erfüllung seiner gesetz-
lichen Aufgaben im Jahre 1963 entstandenen,
durch den Zuschuß nach dem Bundesgesetz BGBl.
Nr . 177/1963 von 347'5 Millionen Schilling nicht
gedeckten Abganges im Jahre 1963 einen weiteren
Zuschuß von 32 Millionen Schilling zu gewähren.

(2) Der Zuschuß gemäß Abs. 1 ist zu Lasten
des finanzgesetzlichen Ansatzes Kapitel 18
Titel 10 § 3 „Milchpreisausgleich" unter der
Post 30 „Zuschuß zum Gebarungsabgang des
Milchwirtschaftsfonds" zu verausgaben. Die
budgetmäßige Bedeckung für diese Ausgabe ist
bei Kapitel 18 Titel 9 „Brotgetreidepreisaus-
gleich" zu finden.

Artikel II.
(1) Das Bundesministerium für Finanzen wird

ermächtigt, dem Milchwirtschaftsfonds (Markt-
ordnungsgesetz, BGBl. Nr . 276/1958) zur Er-
füllung seiner gesetzlichen Aufgaben im Ge-
schäftsjahr 1964 einen Zuschuß zu gewähren,
dessen Höhe durch den Betrag bestimmt wird,
um den die Summe der vom Milchwirtschafts-
fonds in diesem Geschäftsjahr gemäß § § 6 und 7
Abs. 3 des Marktordnungsgesetzes gewährten
Zuschüsse und Transportkostenvergütungen die
Summe der im gleichen Zeitraum an den Milch-
wirtschaftsfonds gemäß §§ 4, 5 und 7 Abs. 1
und 2 des Marktordnungsgesetzes entrichteten
Preisausgleichsbeiträge und Transportausgleichs-
beiträge übersteigt.

(2) Der Zuschuß gemäß Abs. 1 darf den Ge-
samtbetrag von 392'3 Millionen Schilling nicht
übersteigen. Er ist zu Lasten des finanzgesetz-
lichen Ansatzes Kapitel 18 Titel 10 § 3 „Milch-
preisausgleich" unter der Post 30 „Zuschuß zum
Gebarungsabgang des Milchwirtschaftsfonds" zu
verausgaben und zu bedecken.

Artikel III.

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
das Bundesministerium für Finanzen betraut.

Schärf
Gorbach Korinek

3 2 9 . Bundesgesetz vom 12. Dezember
1963, womit das Bundesgesetz vom 11. Juli
1963, BGBl. Nr. 208, über organisatorische
Maßnahmen im Bereich der verstaatlichten
Unternehmungen (1. Verstaatlichungs-Orga-
nisationsgesetz) abgeändert und ergänzt wird.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I.
Das Bundesgesetz vom 11. Juli 1963, BGBl.

Nr. 208, über organisatorische Maßnahmen im
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Bereich der verstaatlichten Unternehmungen
(1. Verstaatlichungs-Organisationsgesetz) wird
abgeändert und ergänzt wie folgt:

1. § 3 Abs. 2 hat zu lauten:

„(2) Soweit diese Zuwendungen die Verlust-
deckung übersteigen, sind sie zu einer Kapital-
erhöhung oder zur Stärkung der Rücklagen der
Hütte Krems Gesellschaft m. b. H. zu verwen-
den."

2. § 4 hat zu lauten:

„§ 4. (1) Der Übergang von Rechten nach den
§§ 1 und 2 und die im § 3 angeführten Maßnah-
men sowie die zur Durchführung dieser Bestim-
mungen erforderlichen Rechtsgeschäfte, Schriften
und Amtshandlungen unterliegen keiner bundes-
rechtlich geregelten Abgabe mit Ausnahme der
Kapitalverkehrssteuer.

(2) Der beim Übergang des Vermögens nach § 2
sich ergebende Gewinn unterliegt nicht den
Steuern von Einkommen und Ertrag."

Artikel II.

Mit der Vollziehung des Artikels I Z. 1 ist das
Bundesministerium für Finanzen, mit der Voll-
ziehung des Artikels I Z. 2 sind das Bundes-
ministerium für Justiz und das Bundesministe-
rium für Finanzen betraut.

Schärf
Gorbach Korinek Broda

3 3 0 . Bundesgesetz vom 12. Dezember 1963,
mit dem das Privatbahnunterstützungsgesetz

1959 abgeändert wird.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I.

Das Privatbahnunterstützungsgesetz 1959,
BGBl. Nr. 286 aus 1958, wird wie folgt abge-
ändert:

1. Der Abs. 1 des § 4 hat zu lauten:

„§ 4. (1) Wenn ein im § 2 Abs. 1 genanntes
Unternehmen einen so hohen Betriebsabgang
aufweist, daß die vorübergehende oder dauernde
Einstellung des ganzen oder eines Teiles des Ver-
kehrs einer Eisenbahn (eines Streckenteiles) be-
willigt werden könnte, hat das Bundesministe-
rium für Finanzen auf die Einhebung der Be-
förderungssteuer, des Erbschaftssteueräquivalents,
der Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag und
dem Gewerbekapital, der Bundesgewerbesteuer,
der Körperschaftssteuer, der Vermögenssteuer,
der Sondersteuer vom Vermögen und der auf
diese Abgaben entfallenden Stundungszinsen zu

verzichten, wenn dadurch allein oder in Ver-
bindung mit anderen Maßnahmen die Betriebs-
einstellung vermieden werden kann."

2. Im § 6 Abs. 1 hat der zweite Satz zu lauten:

„Es tritt mit 31. Dezember 1968 außer Kraft".

Artikel II.

Die Zuständigkeit zur Vollziehung dieses Bun-
desgesetzes bestimmt sich nach § 7 des Privat-
bahnunterstützungsgesetzes 1959.

Schärf
Gorbach Korinek Probst

3 3 1 . Verordnung der Bundesregierung vom
3. Dezember 1963, mit der die Verordnung
der Bundesregierung vom 17. Juli 1962, durch
die die Aus- und Einfuhr bestimmter Waren
von der Bewilligungspflicht nach dem Außen-
handelsgesetz befreit wird, abgeändert wird.

Auf Grund des § 3 Abs. 2 lit. a des Außen-
handelsgesetzes, BGBl. Nr. 226/1956, in der Fas-
sung der Außenhandelsgesetznovelle 1958, BGBl.
Nr. 163, der Außenhandelsgesetznovelle 1959,
BGBl. Nr. 284, der Außenhandelsgesetznovelle
1961, BGBl. Nr. 313, der Außenhandelsgesetz-
novelle 1962, BGBl. Nr. 198, und der Außenhan-
delsgesetznovelle 1963, BGBl. Nr. 80, wird mit
Zustimmung des Hauptausschusses des National-
rates verordnet:

Artikel I.

Die Verordnung der Bundesregierung vom
17. Juli 1962, durch die die Aus- und Einfuhr
bestimmter Waren von der Bewilligungspflicht
nach dem Außenhandelsgesetz befreit wird,
BGBl. Nr. 238, wird abgeändert wie folgt:

1. Die §§ 2, 3 und 4 entfallen.

2. § 5 erhält die Bezeichnung § 2.

3. Die §§ 6 und 7 entfallen.

4. § 8 erhält die Bezeichnung § 3 und hat zu
lauten:

„Diese Verordnung verliert ihre Wirksamkeit
mit Ablauf des 31. Dezember 1965."

Artikel II.

Diese Verordnung tritt am 31. Dezember 1963
in Kraft.

Gorbach Pittermann Olah Broda
Drimmel Proksch Korinek Hartmann

Bock Probst Schleinzer
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332 . Verordnung des Bundesministeriums für Finanzen vom 5. Dezember 1,963 über die
Ausgabe von Scheidemünzen zu 50 Schilling.

Auf Grund des § 1 des Scheidemünzengesetzes 1963, BGBl. Nr. 178, werden ab 27. Jänner 1964
im Wege der Oesterreichischen Nationalbank Scheidemünzen zu 50 S mit folgender Ausstattung aus-
gegeben werden:

Die Münzen sind aus einer Legierung von 900 Tausendteilen Silber und 100 Tausendteilen
Kupfer hergestellt; sie haben einen Durchmesser von 34 mm und ein Rauhgewicht von 20 g, ent-
halten somit 18 g Feinsilber. Abweichungen hievon dürfen im Feingehalt 5/1000 und im Gewicht 10/1000
nicht übersteigen. Die eine Seite zeigt einen Skispringer vor einer Gebirgslandschaft sowie die
fünf olympischen Ringe und die Umschrift „IX. Olympische Winterspiele 1964 Innsbruck". Die
andere Seite zeigt in der Mitte die Zahl „50", darunter zwei Lorbeerzweige und das Wort „Schilling",
umgeben von den Wappen der neun Bundesländer und der Umschrift „Republik Österreich". Beide
Seiten der Münze sind von einer erhöhten Randleiste umrahmt. Der Rand der Münze ist glatt und
trägt die vertiefte Inschrift „Fuenfzig Schilling".

Die Münzen sind bei allen Kassen des Bundes und der übrigen Gebietskörperschaften sowie
ihrer Betriebe und im Privatverkehr ohne Begrenzung zum Nennwert in Zahlung zu nehmen. Von
den Kassen der Oesterreichischen Nationalbank sind sie in unbeschränkter Menge, von den Bundes-
kassen nach Maßgabe der verfügbaren Kassenbestände gegen Banknoten umzuwechseln.

Korinek

333 . Verordnung des Bundesministeriums
für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft vom
9. Dezember 1963, womit die im § 25 Abs. 4
der Verordnung des Bundesministeriums für
Verkehr und Elektrizitätswirtschaft vom
21. Dezember 1960 über die Sicherung und
Benützung schienengleicher Eisenbahnüber-
gänge (Eisenbahn-Kreuzungsverordnung
1961), BGBl. Nr. 2/1961, bestimmte Frist

neuerlich erstreckt wird.

Auf Grund des Eisenbahngesetzes 1957, BGBl.
Nr. 60, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 113/1963, wird im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium für Handel und Wiederauf-
bau verordnet:

Die im § 25 Abs. 4 der Verordnung des Bun-
desministeriums für Verkehr und Elektrizitäts-
wirtschaft vom 21. Dezember 1960, BGBl.
Nr. 2/1961, über die Sicherung und Benützung
schienengleicher Eisenbahnübergänge (Eisenbahn-
Kreuzungsverordnung 1961) vorgesehene Frist
wird bis zum 31. Dezember 1964 erstreckt.

Probst

334 . Verordnung des Bundesministeriums
für Justiz vom 12. Dezember 1963 über die
Änderung der Geschäftsordnung für die Ge-

richte I. und II. Instanz.

Auf Grund des § 17 des Gerichtlichen Ein-
bringungsgesetzes 1962, BGBl. Nr. 288, wird ver-
ordnet:

Artikel I.

Die Geschäftsordnung für die Gerichte I. und
II. Instanz, in der Fassung der Verordnung des
Bundesministeriums für Justiz vom 9. Mai 1951,
BGBl. Nr. 264, wird geändert wie folgt:

1. Alle Bestimmungen über die Überwälzung
von Postgebühren auf die Empfänger von Sen-
dungen der Gerichte und der in § 201 Abs. 1 ge-
nannten Stellen werden aufgehoben; insbesondere
werden aufgehoben § 202, § 206 Abs. 3 Z. 2
und 3 sowie § 220 Abs. 2 erster Satz zweiter
Halbsatz.

2. Die Formblätter für Rückscheinbriefe und
Rückscheinkartenbriefe GeoForm. Nr. 30 und 31
(§ 138) werden aufgelassen.
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3. Hinweise auf die aufgehobenen Bestimmun-
gen in anderen Vorschriften der Geschäftsord-
nung entfallen.

Artikel II.
Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 1964 in

Kraft.

Broda

335 . Verordnung des Bundesministeriums
für soziale Verwaltung vom 13. Dezember
1963, womit die Österreichische Arzneitaxe
1962, BGBl. Nr. 128, neuerlich abgeändert

wird (7. Änderung der Arzneitaxe).

Auf Grund des § 7 des Gesetzes vom 18. De-
zember 1906, RGBl. Nr. 5/1907, betreffend die
Regelung des Apothekenwesens, wird verordnet:

Die Verordnung des Bundesministeriums für
soziale Verwaltung vom 10. April 1962, BGBl.
Nr. 128 (Österreichische Arzneitaxe 1962), in
der Fassung der Verordnung BGBl. Nr. 264/
1963, wird abgeändert wie folgt:

Artikel I.

In der Anlage B werden die Preisansätze der
nachstehend angeführten Arzneimittel wie folgt
festgesetzt:
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Artikel II.

Die Verordnung tritt mit 1. Jänner 1964 in
Kraft.

Proksch

336. Kundmachung des Bundesministe-
riums für Unterricht vom 25. Oktober 1963
über die Rechtspersönlichkeit des Evangeli-

schen Jugendwerks in Österreich.

Gemäß § 6 des Bundesgesetzes vom 6. Juli
1961, BGBl. Nr. 182, über äußere Rechtsverhält-
nisse der Evangelischen Kirche wird kundge-
macht:

Dem Evangelischen Jugendwerk in Österreich
kommt gemäß § 4 Abs. 1 des zitierten Bundes-
gesetzes ab 26. Juli 1963 Rechtspersönlichkeit
des öffentlichen Rechts zu.

Drimmel

337. Kundmachung des Bundeskanzleramtes vom 19. Dezember 1963, mit der das
Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Organisation der
Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) über das Euro-
päische Sozialwissenschaftliche Koordinations- und Dokumentationszentrum in Wien

verlautbart wird.

(Übersetzung)

ABKOMMEN ZWISCHEN DER ÖSTER-
REICHISCHEN BUNDESREGIERUNG
UND DER ORGANISATION DER VER-
EINTEN NATIONEN FÜR ERZIEHUNG,

WISSENSCHAFT UND KULTUR
(UNESCO)

Die Österreichische Bundesregierung und die
UNESCO haben
IM HINBLICK DARAUF,

daß die Generalkonferenz der UNESCO im
Laufe ihrer 12. Tagung am 21. November 1962
einem Resolutionsentwurf zugestimmt hat, der
gemeinsam von den österreichischen, belgischen,
griechischen, italienischen, polnischen und tsche-
choslowakischen Delegationen vorgelegt wurde
und der sich für die Schaffung eines Europäischen
Sozialwissenschaftlichen Koordinations- und
Dokumentationszentrums („Centre européen de
coordination de recherche et de documentation
en sciences sociales") — im nachfolgenden das
Zentrum genannt — aussprach, das mit Hilfe
der UNESCO im Rahmen ihres Programms für
die Beteiligung an der Tätigkeit der Mitglied-
staaten errichtet werden und die vergleichende
Forschung unter den europäischen Staaten för-
dern soll;

daß die Österreichische Regierung während der
12. Tagung der Generalkonferenz der UNESCO
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die Unterstützung der UNESCO für das
Zentrum auf Grund des Programms für die Be-
teiligung an der Tätigkeit der Mitgliedstaaten,
wie es in dem genehmigten Programm und Bud-
get für 1963—1964 angeführt ist, beantragt hat;

daß der Generaldirektor ermächtigt ist, auf
Grund des erwähnten Programms gemäß den
Grundsätzen, Kriterien und Bedingungen in der
Resolution 12 C/7.21 Unterstützungen zu leisten;

daß das in Wien, Österreich, errichtete
Zentrum vorübergehend ein Organ des Inter-
nationalen Sozialwissenschaftlichen Rates (CISS)
und damit einer internationalen nichtstaatlichen
Organisation, die der französischen Rechts-
ordnung unterstellt ist und deren Sitz sich in
Paris befindet, darstellt;

daß dieses Zentrum in Zukunft die Form einer
Organisation mit zwischenstaatlichem Charakter
annehmen könnte, deren Statuten von den Teil-
nehmerstaaten bestimmt würden;

daß ein vorübergehend mit der Leitung des
Zentrums beauftragter Leitungsausschuß unab-
hängig von der bereits von der Österreichischen
Regierung einerseits und von der UNESCO
andererseits zugesagten Unterstützung sich um
finanzielle Beiträge von den an der Tätigkeit des
Zentrums interessierten Regierungen und Insti-
tutionen bemühen wird,

NACHSTEHENDES VEREINBART:

ARTIKEL I

Auf Grund der Resolution 12 C/3.421 wird
die UNESCO während der Budgetperiode.
1963—64 vorbehaltlich der in der Resolution
12 C/7.21 angeführten Bedingungen folgende Un-
terstützungen für das Zentrum leisten: Die
UNESCO wird dem CISS für das Zentrum
während der Budgetperiode 1963—64 eine
Summe in der Höhe von 30.000 US-Dollar zur
Verfügung stellen, wovon 10.000 Dollar in bar
ausgezahlt werden. Für die restlichen 20.000 Dol-
lar wird die Unterstützung insbesondere in der
Entsendung von Spezialisten oder Beratern, in
der Zuerkennung von Stipendien, in der Bei-
stellung von Material und Dokumentation, von
Übersetzungs- und Dolmetscherdiensten, in der
Übernahme der Reisekosten von Teilnehmern an
Zusammenkünften oder Konferenzen etc. be-
stehen.

ARTIKEL II

(1) Die Österreichische Regierung wird dem CISS
für das Zentrum während der Budgetperiode
1963—64 eine finanzielle Zuwendung in öster-
reichischer Währung im Gegenwert von
12.000 US-Dollar jährlich zur Verfügung stellen
und dem Zentrum die für seine Tätigkeit uner-
läßlichen Einrichtungen in Form von Räumlich-
keiten oder auf andere Weise entweder kostenlos
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oder zu möglichst wirtschaftlichen Bedingungen
sichern. Die Österreichische Regierung wird sich
bemühen, zusätzliche finanzielle Zuwendungen
aus anderen österreichischen Geldquellen für das
Zentrum zu erreichen.

(2) Seitens der Österreichischen Regierung wird
dem Zentrum das Recht zuerkannt, Versamm-
lungen an seinem Sitz oder in Übereinstimmung
mit den zuständigen österreichischen Behörden
an anderen Orten des Gebietes der Republik
Österreich abzuhalten. Die österreichischen Be-
hörden werden bei solchen Versammlungen in
Österreich alle geeigneten Schritte unternehmen,
damit die Diskussions- und Resolutionsfreiheit,
die mit den Zwecken des Zentrums in Einklang
steht, nicht behindert wird.

(3) Die österreichischen Behörden werden alle
mit der österreichischen Rechtsordnung in Ein-
klang stehenden Maßnahmen treffen, um die Ein-
reise nach Österreich und die Ausreise aus Öster-
reich sowie den Aufenthalt aller Personen, die in
dienstlicher Eigenschaft an das Zentrum berufen
werden, zu ermöglichen.

ARTIKEL III

Mit der Annahme dieser Unterstützung nimmt
die Österreichische Regierung auch die Bestim-
mungen dieses Abkommens sowie die Bedin-
gungen der Resolution 12 C/7.21 an und sagt
deren Einhaltung zu.

ARTIKEL IV

Dieses Abkommen tritt mit dem Datum seiner
Unterzeichnung durch die vertragschließenden
Teile in Kraft.

ZU URKUND DESSEN haben die dazu ge-
hörig bevollmächtigten Vertreter der Österreichi-
schen Bundesregierung und der UNESCO dieses
Abkommen unterzeichnet.

GESCHEHEN zu Paris, am 4. November 1963

Für die ÖSTERREICHISCHE BUNDESREGIE-
RUNG:

M. Fuchs m. p.

Für die ORGANISATION DER VEREINTEN
NATIONEN FÜR ERZIEHUNG, WISSEN-

SCHAFT UND KULTUR:

R. Maheu m. p.

Dieses Abkommen ist gemäß seinem Artikel IV am 4. November 1963 in Kraft getreten.

Gorbach


